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Ergänzende Bedingungen der Westfalen Weser Netz GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschluss-
verordnung – NDAV) 

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 
1.1 Der Brennwert am Netzanschluss ergibt sich aus den unterschiedlichen Einspeisebedingungen in das Netz der 

Westfalen Weser Netz. Die örtliche Zuordnung zum L-Gas bzw. H-Gas ist im Internet unter www.ww-netz.com 
veröffentlicht. Der Brennwert liegt im Jahresmittel zwischen 4 kWh/m³ und 13,1 kWh/m³. Der Messdruck des 
Erdgases beträgt 23 mbar (Ruhedruck). Für die Qualität des Gases gilt grundsätzlich das DVGW-Regelwerk 
G260.  

1.2 Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschlussnehmers, soweit möglich, angemessen be-
rücksichtigt.  

1.3 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netzanschluss sind 
vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu beantragen. Der Zeitbe-
darf zur Herstellung des Netzanschlusses in Standardfällen beträgt grundsätzlich ca. 4 Wochen. Dieser Zeitraum 
kann aufgrund von Faktoren, die nicht durch den Netzbetreiber beeinflussbar sind (z. B. Witterung, Möglichkeit 
zur Bauausführung) unter- bzw. überschritten werden. 

1.4 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem eine eigene 
Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungsnetz anzuschließen, 
soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers (wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche Verbin-
dung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

2. Zahlungspflichten 
Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind vom An-
schlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NDAV und unter 
den Voraussetzungen des § 11 NDAV Baukostenzuschüsse zu zahlen.  

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV  
Beim Baukostenzuschuss (BKZ) handelt es sich um eine einmalige Zahlung für den Ausbau des allgemeinen 
Netzes, die anteilig an den Netzbetreiber zu entrichten ist. Westfalen Weser Netz erhebt den Baukostenzu-
schuss für Anschlüsse am Niederdrucknetz abweichend zu § 11 NDAV nur für die Leistungsanforderung, die 120 
kW übersteigt. Gemäß NDAV wird Kunden maximal die Hälfte der Kosten, die für die Erstellung oder Verstär-
kung des Netzes anfallen, in Rechnung gestellt. Der Berechnung des Baukostenzuschusses liegt das Leistungs-
preismodell zugrunde. Der Baukostenzuschuss wird hierbei durch die Multiplikation der vertraglich vereinbar-
ten Leistung mit dem Leistungspreis der Anschlussnetzebene ermittelt. Die jeweiligen Beträge sind im Preis-
blatt (Anlage 1) ausgewiesen. 

4. Kosten gemäß § 9 NDAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses im Sinne 
des § 9 NDAV, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet 
ab der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke, es sei denn, im Netzan-
schlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen.  

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des Netzanschlusses, 
die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzanschlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss 
vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die Kosten für die Trennung des Netzan-
schlusses vom Netz sowie dessen Rückbau. 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. nach Art und 
Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt Ziffer 0 (Anlage 1) berechnet. Dabei sind die we-
sentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden angemes-
sen berücksichtigt, vgl. hierzu Preisblatt Ziffer 1.4 (Anlage 1).  

4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss über 
Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen erforderlichen 
Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von 
Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 



Ergänzende Bedingungen Erdgas Westfalen Weser Netz GmbH gültig ab 01.01.2026  2 / 8 

 

5. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten; § 9 Abs. 2 NDAV 
5.1 Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen zu 

verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussneh-
mer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen 
solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate seinen Verbind-
lichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund 
von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Voraus-
zahlung für den Baukostenzuschuss verlangen. 

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetreiber angemes-
sene Abschlagszahlungen verlangen. 

6. Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV, Stilllegung des Netzanschlusses 

6.1 Jede Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und ist beim Netzbetreiber unter Verwendung 
eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen.  

6.2 Die erstmalige Inbetriebsetzung der Kundenanlage nach ihrer Errichtung ist unentgeltlich. Für jede weitere 
Inbetriebsetzung der Gasanlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür entstehenden Kosten nach tat-
sächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Vgl. hierzu Preisblatt Ziffer 4 (Anlage 1). 

6.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbetriebsetzung der 
Gasanlage die tatsächlich entstandenen Kosten, wenn die Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der An-
lage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. 

6.4 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage setzt die vollständige Bezahlung der Netzanschlusskosten voraus.  

6.5 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber sowie dem Messstellenbetreiber eine be-
absichtigte Stilllegung des Netzanschlusses unverzüglich mitzuteilen. 

7. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung gemäß § 24 NDAV 

7.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gemäß 
§ 24 NDAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NDAV 
vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in 
Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt Ziffer 5.3 (Anlage 1). Auf Verlangen des Anschluss-
nehmers oder -nutzers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollzieh-
bar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 
Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder niedriger 
entstanden sind, gestattet. 

7.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollumfänglich entfallen 
sind, und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten ab-
hängig gemacht.  

7.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemäßer 
Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer oder -nut-
zer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt 
Ziffer 5.5 (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Ent-
stehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Anschlussnehmers oder -nutzers 
ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder 
-nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, 
als es die Pauschale ausweist.  

8. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers 
gemäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tatsächlichem Aufwand zu er-
statten. 
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9. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 
9.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an 

den Betrieb der Gasanlagen sind in den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt, die 
im Internet unter www.ww-netz.com hinterlegt sind.  

9.2 In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren Nutzung von der vor-
herigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die Zustimmung ist rechtzeitig zu bean-
tragen. 

10. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NDAV  
10.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungs-

aufforderung fällig. Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preis-
blatt Ziffer 5.3 (Anlage 1) berechnen. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer /Anschlussnutzer hat das Recht, nach-
zuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pau-
schale ausweist. 

10.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 

11. Erkundigungspflichten 

11.1 Vor der Durchführung von Erdarbeiten jeglichen Anlasses im privaten und öffentlichen Grund besteht seitens 
des Anschlussnehmers eine Erkundigungspflicht über die Lage von Versorgungsleitungen der Westfalen Weser 
Netz. Diese Pflicht trifft den Anschlussnehmer auch dann, wenn er Dritte mit der Durchführung der Erdarbeiten 
beauftragt. 

11.2 Planauskünfte der Westfalen Weser Netz können online unter www.ww-netz.com beantragt werden. 

12. Verarbeitung personenbezogener Daten 

12.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. der Datenschutz-Grundver-
ordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschluss-
nutzers ist:  
 
Westfalen Weser Netz GmbH 
Unternehmenssitz 
Tegelweg 25 
33102 Paderborn 
Tel. 0 52 51-20 20 303 
Mail: info@ww-energie.com. 
 

12.2 Der Datenschutzbeauftragte des Netzbetreibers steht dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer für Fragen 
zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter  
 
Westfalen Weser Netz GmbH 
- Datenschutzbeauftragter - 
Bielefelder Straße 3 
32051 Herford 
Mail: datenschutzbeauftragter@ww-energie.com 

zur Verfügung. 

12.3 Der Netzbetreiber verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Angaben zum Anschlussnehmer 
oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kunden-
nummer), Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers, gegenüber dem 
Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leistung, Abrechnungsdaten (z. B. 
Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.  

12.4 Der Netzbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers zu 
den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
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a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses und Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers auf Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

c) Soweit der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Netzbetreiber personenbezo-
gene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der 
Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer jederzeit dem Netzbetreiber gegenüber (Kontaktdaten unter Zif-
fer 12.1) widerrufen. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die der Anschlussneh-
mer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber vor der Geltung der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt hat. Der 
Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wider-
ruf erfolgten Verarbeitung. 

12.5 Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum 
Zwecke der Vertragserfüllung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

12.6 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen 
erfolgt nicht. 

12.7 Die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers werden zu den unter Ziffer 12.4 
genannten Zwecken so lange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist.  

12.8 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat gegenüber dem Netzbetreiber Rechte auf Auskunft über seine 
gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, ver-
altet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck 
der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen 
hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO 
genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Anschlussnehmer 
bzw. Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht 
auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der 
Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

12.9 Im Rahmen des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses muss der Anschlussnehmer bzw. An-
schlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 12.3) bereitstellen, die für den Abschluss des 
Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese 
Daten kann das Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnis nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

12.10 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses findet keine auto-
matisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

12.11 Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogene Daten, die er im Rahmen des Netzanschlussverhältnisses 
vom Anschlussnehmer bzw. im Rahmen des Anschlussnutzungsverhältnisses vom Anschlussnutzer erhält. Er 
verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, 
Handelsregistern, und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. Außerdem verarbeitet er personenbe-
zogene Daten, die er zulässigerweise von Unternehmen innerhalb seines Konzerns oder von Dritten, z. B. Lie-
feranten oder Auskunfteien, erhält. 

 
Widerspruchsrecht 

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwe-
cke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Netzbetreiber ohne Angabe von Gründen 
jederzeit widersprechen. Der Netzbetreiber wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Wider-
spruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten 
löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages mit dem 
Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die der Netzbetreiber auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO stützt kann der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer gegenüber dem Netzbetreiber aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ergeben, jederzeit unter 
Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Netzbetreiber wird die personenbezogenen Daten im Falle eines 
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begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 
löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an:  
Westfalen Weser Netz GmbH 
Unternehmenssitz 
Tegelweg 25 
33102 Paderborn  
Tel.: 0 52 51-20 20 303 
Mail: info@ww-energie.com 

13. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB) 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen 
von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität 
von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die 
Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb 
einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu 
richten an: 

 
Westfalen Weser Netz GmbH 
Unternehmenssitz 
Tegelweg 25 
33102 Paderborn 
 
Unser Service: 
T 0 52 51-20 20 303 
F 0 52 51-503 43 67 
info@ww-energie.com. 
 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungs-
verfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgehol-
fen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unterneh-
men ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das 
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, 
bleibt unberührt.  

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 
10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-ener-
gie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetz-
agentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 0228/ 141516 (Mo.-Fr. 8:00 
Uhr - 20:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

14. Änderung der Ergänzenden Bedingungen 
Der Netzbetreiber ist berechtigt, diese Ergänzenden Bedingungen nach den hierfür geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu ändern. Soweit vom Netzbetreiber nicht anders bekannt gegeben, werden Änderungen 
nach öffentlicher Bekanntgabe zum nachfolgenden Monatsbeginn wirksam. Ergänzend zu diesen Bedingun-
gen gilt die NDAV in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung. Die Änderungen sind im Internet unter www.ww-
netz.com abrufbar. 

15. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01.01.2026 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedin-
gungen vom 01.01.2025. 

Anlagen 
Anlage 1: Preisblatt   
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Anlage 1 - Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen Erdgas der Westfalen Weser Netz GmbH 
Gültig ab 1. Januar 2026 

1. Netzanschluss gem. § 9 NDAV 

1.1. Der Anschlussnehmer zahlt Westfalen Weser Netz die Kosten für die Erstellung des Netzanschlusses, d. h. der 
Verbindung des Verteilernetzes mit der Kundenanlage, beginnend an der Abzweigstelle des Verteilernetzes und 
endend mit der Hauptabsperreinrichtung. Hierbei können innerhalb des Verteilernetzes für z. B. nach Art und 
Dimensionierung vergleichbare Netzanschlüsse die durchschnittlichen Kosten je Netzanschluss berechnet wer-
den. 

1.2. Die nachfolgend aufgeführten Netzanschlusskosten enthalten als wesentliche Berechnungsbestandteile die Kos-
ten für die Einzelverlegung oder gemeinsame Verlegung mit den Sparten Strom oder Wasser (Mitverlegung) des 
Netzanschlusses in einem Graben (Tiefbau, Montage, Löhne und Materialien) in geschlossener Ortslage. Der Be-
griff „geschlossene Ortslage“ umfasst jenen Ortsbereich, der bereits erschlossen ist und in dem Netzanschlüsse 
an das Verteilernetz im normalen Umfang vorhanden sind oder entstehen werden.  
 
Ein Standardnetzanschluss wird als DN25 bzw. DN50 inkl. Leitungsverlegung durchgeführt. Standardnetzan-
schlüsse werden bis zu einer Länge von 200 m ausgeführt (Summe der Länge auf privatem und öffentlichem 
Grund) und an das Gasnetz angeschlossen.  

1.3 Preise für Herstellung von Standardnetzanschlüssen 
1.3.1 Der Anschlussnehmer zahlt für die Herstellung des Standardnetzanschlusses bei Leitungsverlegung auf öffentli-

chem Grund bis 25 m die folgenden Beiträge: 
Einzel- oder Mitverlegung der Sparte Erdgas: 
Bei Anschlüssen DN 25 bzw. DN 50 bis 40 m Länge auf privatem Grundstück (3.817,65 €) 4.543,00 €1) 
Vergütung von Eigenleistung bis 40 m (Erstellung des kompletten (395,92 €) 471,14 €1) 
Kabelgrabens auf privatem Grund nach Vorgaben Westfalen Weser Netz) 
Mehrlängen oberhalb der Pauschale: 
Pro Meter unbefestigte Oberfläche privater Grund (57,98 €/m) 69,00 €/m1) 

Pro Meter befestigte Oberfläche privater Grund (94,96 €/m) 113,00 €/m1) 

Pro Meter unbefestigte Oberfläche öffentlicher Grund (102,10 €/m) 121,50 €/m1) 

Pro Meter befestigte Oberfläche öffentlicher Grund (149,58 €/m) 178,00 €/m1) 

Standardnetzanschlüsse werden bis zu einer Länge von 200 m ausgeführt (Summe der Länge auf privatem und 
öffentlichem Grund). 
 

1.3.2 Der Anschlussnehmer zahlt für die Trennung/Demontage des Standardnetzanschlusses die folgenden Beiträge: 
Trennung auf öffentlichem Grund (Wiederzuschaltung möglich) (1.483,19 €) 1.765,00 €1) 
Wiederzuschaltung nach Trennung (1.794,96 €) 2.136,00 €1) 
Trennung auf öffentlichem Grund (Ausbau Armaturen und Wanddurchführung)  (2.420,17 €) 2.880,00 €1) 
Trennung auf öffentlichem Grund (Ausbau Armaturen, Wanddurchführung, (2.420,17 €) 2.880,00 €1) 
und Rohr, zzgl. Rohr nach Aufwand).  
 

1.4. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, auf dem Privatgrundstück Erdarbeiten unter Einhaltung der von Westfalen 
Weser Netz mitgeteilten technischen Vorgaben in Eigenleistung und auf eigene Verantwortung zu erbringen. Für 
den selbst geschachteten und wieder verfüllten Graben werden zu Gunsten des Anschlussnehmers folgende Bei-
träge kostenmindernd berücksichtigt: 

Bei Mehrlängen oberhalb 40 m      (13,88 €/m) 16,52 €/m1) 

1.5. Netzanschlüsse, die vom Standardnetzanschluss abweichen, werden mittels Sonderanschlusspauschalen berech-
net. Grundlage für die Berechnung sind verwendete Materialien und Tiefbaukosten (Planung, Genehmigungsver-
fahren, verkehrsrechtliche Verordnungen, Länge des Anschlusses, Oberflächenbeschaffenheit und Bodenklasse).  

1.6. Netzanschlüsse, bei denen eine Kreuzung von z.B. Bahn, Autobahn, Schifffahrtstraßen oder größeren Gewässern 
notwendig ist oder keine Standardmaterialien verwendet werden können, werden individuell kalkuliert und be-
rechnet. 

1.7. Die Lage und der Zeitpunkt der Herstellung bzw. Änderung des Netzanschlusses sind mit Westfalen Weser Netz 
abzustimmen. 

1) (Nettopreise) Bruttopreise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
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1.8. Vorhaltung eines inaktiven Gasnetzanschlusses: 
Sollte ein inaktiver Gasanschluss nicht innerhalb von 5 Jahren wieder in Betrieb genommen werden oder ein gül-
tiges Lieferverhältnis nachgewiesen werden können, behält sich Westfalen Weser Netz vor, den Gasnetzan-
schluss zu kündigen und gemäß § 9 NDAV kostenpflichtig zu trennen. 

2. Baukostenzuschuss (BKZ) 

2.1. Niederdruck 3) bis 120 kW            frei        frei 

2.2. Niederdruck 3) ab 121 kW je weiterem kW    (12,41 €/kW) 14,77 €/kW1) 

3. Anschlussangebot, Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen 

3.1. Westfalen Weser Netz macht dem Anschlussnehmer ein Angebot für den Anschluss seines Bauvorhabens an das 
Verteilernetz bzw. für die Veränderung des Netzanschlusses und teilt ihm darin den Anschlusskostenbeitrag mit. 
Der Anschlussnehmer erteilt Westfalen Weser Netz aufgrund des Angebots einen Auftrag zur Herstellung bzw. 
Veränderung des Netzanschlusses. Die Netzanschlusskosten werden mit Fertigstellung des Netzanschlusses fällig. 
Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschlussnehmers sind unter 
Verwendung der von Westfalen Weser Netz zur Verfügung gestellten Vordrucke bzw. unter www.ww-netz.com 
zu beantragen. 

3.2. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt oder handelt es sich um größere Ob-
jekte, ist Westfalen Weser Netz berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 

3.3. Westfalen Weser Netz ist darüber hinaus berechtigt, für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vo-
rauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Diese Umstände lie-
gen insbesondere vor, 

a. bei Nichtleistung angeforderter Abschläge 
b. bei wiederholt unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung 
c. bei einer wesentlichen Überschreitung des Fälligkeitszeitpunktes 
d. bei wiederholter Mahnung 
e. bei einer Tätigkeit in Branchen, in denen bei Westfalen Weser Netz überdurchschnittlich oft Zahlungsunregel-

mäßigkeiten oder Forderungsausfälle vorkommen. 

4. Inbetriebsetzung gem. § 14 NDAV 

Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt durch Westfalen Weser Netz oder deren Beauftragten. Eine Inbetriebset-
zung setzt voraus, dass der Anschlussnehmer den mit der Herstellung des Netzanschlusses angebotenen Netzan-
schlussvertrag unterzeichnet und die für die Herstellung oder Änderung des Anschlusses in Rechnung gestellten 
Kosten vollständig erstattet hat.  

Die erstmalige Inbetriebsetzung einer Kundenanlage ist unentgeltlich. Für jede weitere beantragte Inbetriebset-
zung werden dem Anschlussnehmer die Kosten mit dem Weiterverrechnungssatz für eine Meisterstunde von 
Westfalen Weser Netz in Rechnung gestellt. 

5. Fälligkeit, Zahlung und Verzug, Einstellung der Versorgung 

5.1. Alle vom Anschlussnehmer/ Anschlussnutzer zu leistenden Zahlungen werden nach Leistungserbringung durch 
Westfalen Weser Netz fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung. 

5.2. Rechnungsbeträge sind für Westfalen Weser Netz kostenfrei zu entrichten (§270 BGB). Maßgeblich für die Ein-
haltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung bei Westfalen Weser Netz. 

5.3. Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von Westfalen Weser Netz angegebenen Fälligkeitstermins 
schriftlich angemahnt. Die Kosten aus Zahlungsverzug und aus einer erforderlich werdenden Einstellung der Ver-
sorgung sind erstattungspflichtig und werden mit folgenden Pauschalen berechnet: 
 
Mahnung (2,50 €) 2,50 €2) 
Unterbrechung an vorhandener Trenneinrichtung (Standardlastprofil - SLP) (61,43 €) 61,43 €2) 
Wiederherstellung an vorhandener Trenneinrichtung (SLP) (63,48 €) 75,54 €1) 

1) (Nettopreise) Bruttopreise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
2) nicht umsatzsteuerpflichtig  

3) Bezogen auf den Leistungsbezug hinter der Druckregelung 
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Unterbrechung an vorhandener Trenneinrichtung (registrierende  
Lastgangmessung - RLM) (450,00 €) 450,00 €2) 
Wiederherstellung an vorhandener Trenneinrichtung (RLM) (350,00 €) 416,50 €1) 
 
Die zur Wiederherstellung der Netznutzung erforderliche Gebrauchsfähigkeitsprüfung hat der Anschlussnutzer 
bei einem Installateur zu beauftragen. 
Bei Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung außerhalb der üblichen Arbeitszeit wird der tatsächli-
che Aufwand in Rechnung gestellt. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Anschlussnutzer gestattet. 

5.4. Bei jeder physischen Trennung des Netzanschlusses an der Netzanschlussleitung und Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Netzanschlusses hat der Anschlussnehmer/ Anschlussnutzer die entstehenden Kosten zu tragen. 
Bei physischer Trennung des Netzanschlusses sowie in Druckstufen oberhalb des Niederdrucks werden die Kos-
ten für Trennung und Wiederherstellung nach Aufwand berechnet, mindestens jedoch vorgenannte Pauschalen. 

5.5. Ist die Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung aufgrund festgestellter Mängel der Anlage 
nicht möglich oder unterbleibt die Unterbrechung bzw. die Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der An-
schlussnutzung aus Gründen, die der Anschlussnehmer / Anschlussnutzer zu vertreten hat, so zahlt dieser hierfür 
sowie für jede weitere vergebliche Unterbrechung bzw. Wiederherstellung jeweils den sich nach Ziffer 5.3 bzw. 
5.4 bemessenden Betrag. 

6. Verlegung von Versorgungseinrichtungen, Nachprüfung von Messeinrichtungen 

Soweit der Anschlussnehmer bzw. der Grundstückseigentümer Kosten für die Verlegung von Einrichtungen der 
Gasversorgung nach § 12 (3), § 10 (3) und § 22 (2) NDAV und für die Nachprüfung von Messeinrichtungen nach 
den einschlägigen Bestimmungen zu tragen hat, sind diese nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 

7. Umsatzsteuer 

Zu den vorgenannten Beträgen wird die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) mit dem jeweils geltenden 
Steuersatz hinzugerechnet. Zu den Beträgen zählen nicht die Kosten für Mahnung nach Ziffer 5.3. Diese unterlie-
gen nicht der Umsatzsteuer. 

1) (Nettopreise) Bruttopreise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
2) nicht umsatzsteuerpflichtig 

 


